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 Veröffentlicht am 23.10.2017

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

24/03 Sonstiges Strafrecht

97 Öffentliches Auftragswesen

Norm

BVergG 2006 §331 Abs1 Z2

BVergG 2006 §334 Abs7

BVergG 2006 §334 Abs8

VbVG 2006 §5 Abs3 Z1

VwRallg

1. BVergG 2006 § 331 gültig von 01.01.2014 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 331 gültig von 01.04.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 331 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

4. BVergG 2006 § 331 gültig von 01.01.2008 bis 04.03.2010 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2007

5. BVergG 2006 § 331 gültig von 01.02.2006 bis 31.12.2007

1. BVergG 2006 § 334 gültig von 01.01.2014 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 334 gültig von 01.04.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 334 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

4. BVergG 2006 § 334 gültig von 01.02.2006 bis 04.03.2010

1. BVergG 2006 § 334 gültig von 01.01.2014 bis 20.08.2018 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 65/2018

2. BVergG 2006 § 334 gültig von 01.04.2012 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2012

3. BVergG 2006 § 334 gültig von 05.03.2010 bis 31.03.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 15/2010

4. BVergG 2006 § 334 gültig von 01.02.2006 bis 04.03.2010

Rechtssatz

Der vom VwG ins Tre;en geführte Umstand der rechtswidrigen Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne

vorherige Bekanntmachung ist Voraussetzung für eine Feststellung nach § 331 Abs. 1 Z 2 BVergG 2006 und damit (im

Fall des Absehens von der Nichtigerklärung des Vertrages) auch für die Verhängung der Geldbuße und kann daher für

sich genommen nicht als Begründung für die in § 334 Abs. 8 BVergG 2006 angesprochene "Schwere des Verstoßes"

herangezogen werden. Umgekehrt wäre entsprechend den Erläuterungen (RV 327 BlgNR 24. GP. 39f) zu prüfen

gewesen, ob die Vorgehensweise des Revisionswerbers "o;enkundig unzulässig" gewesen ist, wobei in diesem

Zusammenhang auch das vom Revisionswerber bereits im Verfahren vor dem VwG ins Tre;en geführte

Rechtsgutachten der Finanzprokuratur zu berücksichtigen gewesen wäre. Der Revisionswerber bringt dem Grunde

nach zutre;end vor, dass die Einholung eines Gutachtens von der - durch das Finanzprokuraturgesetz zur rechtlichen
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Beratung und Rechtsvertretung im Interesse des Staates berufenen - Finanzprokuratur als Vorkehrung zur

Verhinderung vergaberechtswidrigen Verhaltens und damit als Milderungsgrund nach § 5 Abs. 3 Z 1 VbVG 2006

angesehen werden kann. Im Hinblick darauf ist auch nicht ersichtlich, basierend auf welcher Grundlage das VwG eine

Absicht des Auftraggebers, sich wirtschaftliche Vorteile zu verscha;en, angenommen hat.Der vom VwG ins Tre;en

geführte Umstand der rechtswidrigen Durchführung eines Vergabeverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung ist

Voraussetzung für eine Feststellung nach Paragraph 331, Absatz eins, Zi;er 2, BVergG 2006 und damit (im Fall des

Absehens von der Nichtigerklärung des Vertrages) auch für die Verhängung der Geldbuße und kann daher für sich

genommen nicht als Begründung für die in Paragraph 334, Absatz 8, BVergG 2006 angesprochene "Schwere des

Verstoßes" herangezogen werden. Umgekehrt wäre entsprechend den Erläuterungen Regierungsvorlage 327 BlgNR 24.

Gesetzgebungsperiode 39f) zu prüfen gewesen, ob die Vorgehensweise des Revisionswerbers "o;enkundig unzulässig"

gewesen ist, wobei in diesem Zusammenhang auch das vom Revisionswerber bereits im Verfahren vor dem VwG ins

Tre;en geführte Rechtsgutachten der Finanzprokuratur zu berücksichtigen gewesen wäre. Der Revisionswerber bringt

dem Grunde nach zutre;end vor, dass die Einholung eines Gutachtens von der - durch das Finanzprokuraturgesetz zur

rechtlichen Beratung und Rechtsvertretung im Interesse des Staates berufenen - Finanzprokuratur als Vorkehrung zur

Verhinderung vergaberechtswidrigen Verhaltens und damit als Milderungsgrund nach Paragraph 5, Absatz 3, Zi;er

eins, VbVG 2006 angesehen werden kann. Im Hinblick darauf ist auch nicht ersichtlich, basierend auf welcher

Grundlage das VwG eine Absicht des Auftraggebers, sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, angenommen hat.
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